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B.    Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung 

 

C.  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

  

 

 

B.   Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 

 
 

 Bestellung von bevollmächtigten    

Bezirksschornsteinfegern (m/w/d) 

(Stephan Lorenz) 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

34.02.02.02-ME32 

 

Düsseldorf, den 17. April 2025 

 

Mit Wirkung zum 01.06.2025 wurde Herr Stephan 

Lorenz für die Dauer von sieben Jahren zum bevoll-

mächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehr-

bezirk Nr. 32 in Mettmann bestellt. Der Kehrbezirk 

Mettmann 32 liegt in Velbert-Mitte. 

 

Im Auftrag 

gez. Susanne Wincek 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.145 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Bekanntmachung über die genehmi-

gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-

haben der Akzo Nobel Hilden 

GmbH in Hilden 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

53.04-0199784-0002-A15-0036/25 

 

Düsseldorf, den 23. April 2025 

 

 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 

Zulässigkeit für ein Vorhaben der Akzo Nobel 

Hilden GmbH in Hilden 

 

Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 

zur störfallrelevanten Änderung der Lackher-

stellung durch Austausch eines CO2-Tanks 

 

Die Akzo Nobel Hilden GmbH betreibt am Standort 

an der Düsseldorfer Str.  96-100 in 40721 Hilden 

eine nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) genehmigungsbedürftige Anlage zur 

Herstellung von Lacken und Farben (Lackherstel-

lung). Die Genehmigungsbedürftigkeit der v. g.   

Anlage ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 4.10 des     

Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbe-

dürftige Anlagen (4. BImSchV). Bei dem Betriebs-

gelände der Akzo Nobel Hilden GmbH handelt es 

sich aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen 

Stoffen, die die in Anhang 1 der Störfall-Verord-

nung (12. BImSchV) genannten Mengenschwellen 
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erreichen oder überschreiten, um einen Betriebsbe-

reich der oberen Klasse gemäß § 3 Abs. 5 a BIm-

SchG i. V. m. § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV. In der 

Lackherstellung werden Stoffe gehandhabt, die 

dem Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung 

unterliegen, so dass die Anlage sicherheitsrelevan-

ter Teil des Betriebsbereiches ist.  

 

Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten   

Änderung ist der Austausch eines CO2-Tanks. Mit 

Umsetzung der Maßnahme wird die bevorratete 

Menge an CO2 erhöht, um die Forderung einer 

Richtlinie zu erfüllen. Der CO2-Tank dient im Falle 

eines Brandereignisses der Brandbekämpfung.  

Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 

luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle      

sowie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im 

Vergleich zum Status Quo keine nachteiligen Aus-

wirkungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 

i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und     

somit ein Änderungsgenehmigungsverfahren ent-

behrlich ist.  

 

Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 Abs. 2 a 

BImSchG ist demnach ferner festzustellen, dass 

durch die störfallrelevante Änderung der angemes-

sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzob-

jekten nicht erstmalig unterschritten, der bereits un-

terschrittene Sicherheitsabstand räumlich nicht 

noch weiter unterschritten sowie keine erhebliche 

Gefahrenerhöhung ausgelöst wird. Ebenfalls bestä-

tigt wird der Stand der Sicherheitstechnik. Die stör-

fallrelevante Änderung bedarf somit keiner Geneh-

migung nach § 16 a BImSchG. 

 

Im Auftrag 

gez. Mertens 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Rechtsvorschriften und                     

Bekanntmachungen anderer Behörden  

und Dienststellen 

 

 
 Aufgebot der Sparkasse Neuss für 

die Sparurkunden Nr. 4100169103 

und Nr. 4100175928 
 

Die von uns ausgestellten Sparurkunden Nr. 

4100169103 und 4100175928 wurden uns als in 

Verlust geraten gemeldet und werden aufgeboten. 

 

Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunden 

werden aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder 

seine Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunden 

bei der Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls 

werden wir die Sparurkunden für kraftlos erklären. 

 

Neuss, den 10. April 2025 

 

Sparkasse Neuss 

Der Vorstand 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.146 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – Cecilienallee 2 - 40474 Düsseldorf oder in elektronischer Form an 

amtsblatt@brd.nrw.de zu richten. 

 
Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich. 

 Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10:00 Uhr. 

 
Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 

 
Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  

Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,80 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,80 € Versandkosten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen: 

zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb, Bezug und Herausgeber:  

 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 

Auskunft unter Tel. 0211/475-2232 

E-Mail: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

 


